
Fischereiwesen 
 

Wer in Bayern den Fischfang ausüben möchte, benötigt einen Fischereischein. Voraussetzung für die 
Erteilung des Fischereischeins ist die fischereirechtliche Zuverlässigkeit und das Bestehen der staatlichen 
Fischerprüfung. 
 

Fischereischein auf Lebenszeit 

Zur Beantragung eines Fischereischeins ist die persönliche Vorsprache zwingend erforderlich, hierzu sind 
folgende Unterlagen mitzubringen:   
 Ihr Reisepass (Kinderreisepass) oder Personalausweis, 
 Ihr Prüfungszeugnis, 
 ein aktuelles Lichtbild im Original, 
 bei minderjährigen Antragstellern eine Einverständniserklärung der (des) gesetzlichen Vertreter(s). 

 

Die Gebühr für die Neuausstellung eines Fischereischeines beträgt grundsätzlich 35,- €, hinzu kommt die 
Fischereiabgabe von entweder 40,- € für eine Gültigkeit von 5 Jahre oder eine Einmalzahlung zwischen 
32,- € bis 300,- €, gestaffelt nach Lebensalter für eine lebenslange Gültigkeit. 
 

Jugendfischereischein 

Jugendliche, die das 10., nicht aber das 18. Lebensjahr vollendet haben, können einen 
Jugendfischereischein erhalten, der mit Wirkung vom Ausstellungstag für die Zeit bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres erteilt wird. Der Jugendfischereischein berechtigt zur Ausübung des Fischfangs nur in 
verantwortlicher Begleitung eines volljähriger, Inhabers eines Fischereischeines.  
Zur Beantragung eines ist die persönliche Vorsprache zwingend erforderlich, hierzu sind folgende  
 
 
 



 
Unterlagen mitzubringen:   
 Ihr Reisepass (Kinderreisepass) oder Personalausweis, 
 ein aktuelles Lichtbild im Original, 
 eine Einverständniserklärung der (des) gesetzlichen Vertreter(s). 

 
Die Gebühr für den Jugendfischereischein beträgt 15,- €. 
 
Fischereischein für Touristen: 
Die Erteilung eines Jahres-Fischereischeines ist nur für Personen möglich, die sich vorübergehend in 
Deutschland aufhalten, ohne hier einen Wohnsitz zu haben (Touristen). Dazu müssen sie glaubhaft 
nachweisen, dass sie in ihrem Herkunftsland die Befugnis zur Fischereiausübung haben (gegebenenfalls 
mit einer amtlich beglaubigten Übersetzung). 
 
Die Gebühr beläuft sich auf 22,50 €.  
 


